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Ergänzungsantrag  Drucksache Nr.: 00629/2022 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN       
Betreff: Lichtmanagement im öffentlichen Raum 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Antrag wird um folgende Punkte ergänzt:  
 
4. Es wird von der Verwaltung geprüft und Vorschläge unterbreitet, wie und bis  
wann der Betrieb von elektrischen Werbeanlagen auf städtischen Grund und  
Boden mit Auswirkungen im öffentlichen Verkehrsraum hinein schrittweise  
reduziert werden kann und ab wann sie vollständige abgeschaltet werden  
können. Ebenso sollen die beleuchteten Werbeelemente der Haltestellen des  
Nahverkehrs nach dem Betriebsschluss ausgeschaltet werden. 
5. Es wird von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit der oberste Baubehörde  
des Landes veranlasst, inwiefern die elektrischen Werbeanlagen auf städtischen  
Grund und Boden in der Vergangenheit möglicherweise rechtswidrig genehmigt  
wurden und welche Konsequenzen sich daraus gegebenenfalls für die Zukunft  
ergeben. 
6. Es wird von seitens der Verwaltung geprüft und Vorschläge unterbreitet, wie  
Privatleute und Firmen zum Lichtmanagement und Fragen der  
Außenbeleuchtung durch die Stadt oder eine von ihr beauftragte Stelle  
zukünftig beraten und informiert werden können, wie Außenbeleuchtung und  
Werbung nachhaltig ausgestaltet werden könnte, um einerseits die Tiere zu  
schützen als auch im Sinne des Klimaschutzes zu handeln. 
 
Aufgrund des vorstehenden Beschlussvorschlags nimmt die Verwaltung hierzu Stellung: 

1. Rechtliche Bewertung (u.a. Prüfung der Zulässigkeit; ggf. Abweichung von bisherigen 
Beschlüssen der Stadtvertretung) 

Aufgabenbereich: Eigener Wirkungskreis      

Der Antrag ist zulässig. 
 
2. Prüfung der finanziellen Auswirkungen 

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe (neu)      

Kostendeckungsvorschlag entsprechend § 31 (2) S. 2 KV: Im Antrag enthalten. 
 
Einschätzung zu voraussichtlich entstehenden Kosten (Sachkosten, Personalkosten): 

 
3. Empfehlung zum weiteren Verfahren 

Ablehnung       
 
 
 
 
 
Bernd Nottebaum 


